
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Justizvollzugsanstalt Waldheim 
Dresdener Str. 1                                                               Stand April 2022 
04736 Waldheim  
 034327/99-0 

 
Hinweise zum Besuch, Schrift- und Telefonverkehr, zum 

Paketempfang sowie zu Geldeinzahlungen 
 
Besuch 
 

    Besuchszeiten 
 
Di/ Mi/ Fr      Do                                  Wochenende/Feiertag 
08.00 – 09.00 Uhr         11.30 – 12.30 Uhr      09.00 – 10.00 Uhr 
09.30 – 10.30 Uhr     13.00 – 14.00 Uhr      10.30 – 11.30 Uhr 
12.00 – 13.00 Uhr     14.30 – 15.30 Uhr       12.30 – 13.30 Uhr                                     
13.30 – 14.30 Uhr     16.30 – 17.30 Uhr      14.00 – 15.00 Uhr 
        18.00 – 19.00 Uhr  15.30 – 16.30 Uhr 

 
    Besuch an Wochenenden findet im 14-tägigen Wechsel statt.            
     
    Besuchszeit Ehe- und Familienfreundlicher Besuch (Bedarf Sondererlaubnis) 
    Di /Mi/ Fr   09.30 – 14.30 Uhr   Sa/ So   09.00 – 14.00 Uhr                                                  
     

Ihr Angehöriger muss jeden Besucher (auch Kinder) per Antrag zum Besuch 
zulassen. Für Untersuchungsgefangene brauchen Sie als Besucher eine 
Erlaubnis der zuständigen Strafverfolgungsbehörde.                                                     
Um eine pünktliche Besuchsdurchführung zu gewährleisten, bitten wir die 
Besucher ca. 30 Minuten vor Besuchsbeginn zu erscheinen. 

    Ihr Angehöriger kann, entsprechend der Öffnungszeiten des Besuchszentrums, 
uneingeschränkt Besuch empfangen. Es werden immer nur volle Stunden 
gebucht. 
Es können allerdings zunächst max. 4 Termine für den laufenden und 4 für den 
folgenden Monat im Voraus gebucht werden! Neue Besuchstermine können 
während des Besuchs abgesprochen, telefonisch unter  034327/99320 
vereinbart oder vom Gefangenen schriftlich beantragt werden.  
Ein gleichzeitiger Besuch von mehr als drei Personen und evtl. Kindern oder der      



 

 

gleichzeitige Besuch mehrerer Gefangener ist aus organisatorischen 
Gründen nicht möglich. 
 
Jeder Besucher muss sich mit einem gültigen Lichtbilddokument (BPA, 
Reisepass etc.) beim Betreten der Anstalt ausweisen. 
 
Ohne vorherige Genehmigung darf weder etwas vom Besucher empfangen 
noch übergeben werden. 
 
 

     
Der Besuch darf abgebrochen werden, wenn der Besucher oder der Gefangene  
gegen getroffene Anordnungen trotz Ermahnung verstößt.  
Der Besucher, der entgegen den mitgeteilten Besuchsregeln, einem 
Gefangenen Sachen oder Nachrichten zukommen lässt oder dies versucht, 
kann gemäß § 115 OwiG mit einer Geldbuße belegt werden; auch ist es 
möglich Hausverbote zu erteilen. 
 
Weiterhin besteht die Möglichkeit, während des Besuchs bei geöffnetem 
Imbiss Speisen und Getränke zu erwerben. Besucher dürfen dafür Geld in 
Höhe von maximal 50,00 € zum Besuch einbringen. Restgeld ist wieder aus der 
Anstalt zu verbringen. 
Besucher werden aus Gründen der Sicherheit und Ordnung mindestens mittels 
Metalldetektor, ggf. einer Handsonde durchsucht. 
 
Beachten Sie bitte: 
Besondere Lagen können kurzfristige Änderungen notwendig machen. 
Schriftverkehr 
Der Schriftverkehr kann aus Gründen der Sicherheit und Ordnung der Anstalt 
überwacht werden. 
Den Briefen sollten keine anderen Gegenstände, insbesondere Zeitungen und 
Geld, beigefügt werden. Es sollten keine gefütterten oder mit Aufklebern 
versehenen Umschläge verwendet werden. Unerlaubte Beilagen können auf 
Kosten des Gefangenen an den Absender zurückgesandt werden. 
Eingehende Schreiben, die mit Gebühren belastet sind, werden nur 
angenommen, wenn der Gefangene dafür aufkommen kann und will. 
 
Telefonverkehr 
Ihr Angehöriger kann nach schriftlicher Antragstellung und Einrichtung eines 
Telefonkontos telefonieren. Es sind nur abgehende Telefonate möglich. Die 
Telefonate werden über die Firma Telio abgewickelt. http://www.mytel.io/ 
Eine Einzahlung diesbezüglich kann mittels PayPal erfolgen oder 

Sie können ihrem Angehörigen Geld auf sein Telefonkonto überweisen. 
Die Bankverbindung dazu ist: 
Empfänger:   Telio  
IBAN:    DE 58200505501280328178 
BIC:   HASPDEHHXXX 
Bank:   Hamburger Sparkasse (Haspa) 
Verwendungszweck: 7-stellige Telefonkontonummer u. Gef.-buchnummer 
 
Die Mindesteinzahlung beträgt 15,00 Euro. Beachten Sie, dass die Gutschrift auf 
das Telefonkonto abhängig von der gewählten Bank bis zu 10 Banktage in 
Anspruch nehmen kann. Die Justizvollzugsanstalt ist berechtigt, den 
Telefonverkehr einzuschränken. 
 
Paketempfang 
Der Empfang von Paketen mit Nahrungs-, Genuss- oder Körperpflegemitteln o.ä. 
ist den Gefangenen nicht mehr gestattet.  
 

Ihrem Angehörigen kann als Ersatz dafür dreimal im Jahr ein weiterer Einkauf 
von Nahrungs-, Genuss- und Körperpflegemitteln in angemessener Höhe 
gestattet werden. Dazu kann Ihr Angehöriger Eigengeld verwenden. Dritten   
kann gestattet werden, zum Zwecke eines solchen Einkaufes Geld auf das 
Hausgeldkonto des Gefangenen zu überweisen. Dies muss der Gefangene vor 
der Geldüberweisung beantragen. Er teilt Ihnen dann die genaue 
Überweisungssumme mit. Die Überweisung muss auf das Konto bei der 
Landesjustizkasse Chemnitz (siehe Geld) unter Angabe des Zweckes, hier 
Ersatzeinkauf-Paket, erfolgen. Eine Einzahlung zum Besuch ist nicht möglich. 
 
Außerdem kann Ihrem Angehörigen zur Aufstockung seiner Grundausstattung 
gemäß Hausordnung der Empfang von maximal zwei Wäschepaketen pro 
Jahr genehmigt werden, sofern nicht Gründe der Sicherheit und Ordnung 
entgegenstehen (z.B. positive Urinkontrolle). 
 
Für die Erst- und Ersatzbeschaffungen von TV - und Radiogeräten können 
Geräte durch Dritte nach Erhalt eines vom Gefangenen beantragten 
Elektropaketscheins eingeschickt werden. Die Ausgabe dieser Geräte erfolgt 
erst nach einer kostenpflichtigen Überprüfung (ca. 30,00 €) durch eine 
Fachwerkstatt. Möglich ist, dass dadurch Garantieansprüche erlöschen. Bei 
Ersatzgeräten hat Ihr Angehöriger vor der Ausgabe des Neugeräts für die 
Entsorgung des Altgerätes zu sorgen. 
Jegliche Pakete sind ausschließlich über den Postweg einzubringen. 
Eine Abgabe über die Besuchsabteilung oder an der Torwache ist nicht möglich.               
 



 

 

Geld 
Der Besitz von Bargeld ist im geschlossenen Vollzug nicht erlaubt. In der 
Regel sind Bareinzahlungen nicht möglich. Allerdings kann Neuinhaftierten 
einmalig in der Besuchsabteilung ein max. Betrag von 100 Euro eingezahlt 
werden. 
Es ist jedoch möglich, auf das Eigengeldkonto des Gefangenen 
zweckgebunden Geld zu überweisen. Bitte informieren Sie sich aber vorher, 
ob Ihr überwiesenes Geld nicht Verfügungsbeschränkungen (Pfändungen 
und Aufrechnungen öffentlicher Kassen) unterliegt. Zweckgebundene 
Überweisungen könnten sein:     

-Besuchszuwendung (max. 1x im Monat bis 30€)  
-Ersatzpaketeinkauf  
-Telefonkosten 
-Ausgaben für die Entlassungsvorbereitung (Lockerungen, Kleidung 
o.ä.) 
-Kosten der Gesundheitsfürsorge (Eigenbeteiligung) 

 
Für die Überweisung sind folgende Daten anzugeben: 
 
Empfänger:  Landesjustizkasse Chemnitz 
IBAN:  DE56 8700 0000 0087 0015 00 
BIC:   MARKDEF1870 
Bank:  Bundesbank Chemnitz 
Verwendungszweck: 709209041226 + Name des Gefangenen + Geburtstag    
+ z.B. Besuchszuwendung Monat Mai o.ä.    

 


